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hängigkeit und territoriale Unversehrtheit aller Mittelmeerländer 
und das Recht der Völker auf Selbstbestimmung zu achten, und 
fordert deshalb die uneingeschränkte Einhaltung der Grundsätze 
der Nichteinmischung, der Nichtintervention, der Nichtanwen-
dung und Nichtandrohung von Gewalt und der Unzulässigkeit 
des gewaltsamen Gebietserwerbs im Einklang mit der Charta und 
den einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen; 

 3. würdigt die Anstrengungen, die die Mittelmeerländer 
unternehmen, um im Geiste der multilateralen Partnerschaft ihren 
gemeinsamen Herausforderungen mit umfassenden und koordi-
nierten Antworten zu begegnen, und die generell darauf gerichtet 
sind, das Mittelmeerbecken in ein Gebiet des Dialogs, des Aus-
tausches und der Zusammenarbeit zu verwandeln und so Frieden, 
Stabilität und Wohlstand zu garantieren, und ermutigt sie, diese 
Anstrengungen unter anderem durch einen dauerhaften multilate-
ralen, maßnahmenorientierten kooperativen Dialog zwischen den 
Staaten der Region zu verstärken; 

 4. erkennt an, dass die Beseitigung der Unterschiede im 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsstand und anderer 
Hindernisse sowie die gegenseitige Achtung und das bessere 
Verständnis zwischen den Kulturen im Mittelmeerraum zur Fe-
stigung des Friedens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit 
zwischen den Mittelmeerländern im Rahmen der bestehenden 
Foren beitragen wird; 

 5. fordert alle Staaten in der Mittelmeerregion auf, soweit 
noch nicht geschehen, alle multilateral ausgehandelten Rechtsak-
te auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtverbreitung ein-
zuhalten und so die notwendigen Voraussetzungen für die Festi-
gung des Friedens und der Zusammenarbeit in der Region zu 
schaffen; 

 6. ermutigt alle Staaten der Region, die notwendigen Vor-
aussetzungen für die Verstärkung vertrauensbildender Maßnah-
men untereinander zu schaffen, indem sie echte Offenheit und 
Transparenz in allen militärischen Angelegenheiten fördern, un-
ter anderem durch die Teilnahme an dem System der Vereinten 
Nationen für die standardisierte Berichterstattung über Militär-
ausgaben sowie durch die Bereitstellung genauer Daten und In-
formationen an das Register der Vereinten Nationen für konven-
tionelle Waffen150; 

 7. ermutigt die Mittelmeerländer, ihre Zusammenarbeit bei 
der Bekämpfung des Terrorismus in allen seinen Formen und 
Ausprägungen, der eine ernste Bedrohung für den Frieden, die 
Sicherheit und die Stabilität in der Region und somit für die Ver-
besserung der derzeitigen politischen, wirtschaftlichen und sozia-
len Situation darstellt, weiter zu verstärken; 

 8. bittet alle Staaten der Region, durch verschiedene For-
men der Zusammenarbeit den Problemen und Bedrohungen zu 
begegnen, mit denen die Region konfrontiert ist, wie beispiels-
weise dem Terrorismus, der internationalen Kriminalität und un-
erlaubten Waffentransfers sowie der unerlaubten Gewinnung und 
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dem unerlaubten Konsum von Drogen sowie dem unerlaubten 
Drogenverkehr, welche die freundschaftlichen Beziehungen zwi-
schen den Staaten gefährden, den Ausbau der internationalen Zu-
sammenarbeit behindern und zur Negierung der Menschenrechte, 
der Grundfreiheiten und der demokratischen Grundlagen einer 
pluralistischen Gesellschaft führen; 

 9. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über Mittel 
zur Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der Mittel-
meerregion vorzulegen; 

 10. beschließt, den Punkt "Festigung von Sicherheit und 
Zusammenarbeit in der Mittelmeerregion" in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer fünfundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 54/60 

Auf der 69. Plenarsitzung am 1. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/569)  

54/60. Festigung der mit dem Vertrag über das Verbot von 
Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik 
(Tlatelolco-Vertrag) geschaffenen Rechtsordnung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer Resolution 1911 
(XVIII) vom 27. November 1963 ihre Hoffnung zum Ausdruck 
gebracht hat, dass die Staaten Lateinamerikas geeignete Maß-
nahmen treffen werden, um einen Vertrag abzuschließen, der 
Kernwaffen in Lateinamerika verbietet, 

 sowie unter Hinweis darauf, dass sie in derselben Resolution 
ihre Zuversicht zum Ausdruck gebracht hat, dass nach Abschluss 
eines solchen Vertrags alle Staaten, insbesondere die Kernwaf-
fenstaaten, im Hinblick auf die erfolgreiche Verwirklichung sei-
ner friedlichen Ziele voll zusammenarbeiten werden, 

 in Anbetracht dessen, dass sie in ihrer Resolution 2028 (XX) 
vom 19. November 1965 den Grundsatz eines annehmbaren 
Gleichgewichts der gegenseitigen Verantwortlichkeiten und Ver-
pflichtungen zwischen den Kernwaffenstaaten und denjenigen 
Staaten, die keine solchen Waffen besitzen, aufgestellt hat, 

 unter Hinweis darauf, dass der Vertrag über das Verbot von 
Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik (Tlatelolco-
Vertrag)151 am 14. Februar 1967 in Mexiko-Stadt zur Unter-
zeichnung aufgelegt wurde, 

 mit Befriedigung darüber, dass die elfte Sondertagung der 
Generalkonferenz der Organisation für das Verbot von Kernwaf-
fen in Lateinamerika und der Karibik am 14. Februar 1997 an-
lässlich der Begehung des dreißigsten Jahrestages der Auflegung 
des Tlatelolco-Vertrags zur Unterzeichnung abgehalten wurde, 

 unter Hinweis darauf, dass in der Präambel zum Tlatelolco-
Vertrag festgestellt wird, dass militärisch entnuklearisierte Zonen 
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nicht Selbstzweck, sondern vielmehr ein Mittel sind, um später 
eine allgemeine und vollständige Abrüstung zu erzielen, 

 sowie unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer Resolution 2286 
(XXII) vom 5. Dezember 1967 den Tlatelolco-Vertrag mit be-
sonderer Genugtuung als ein Ereignis von historischer Bedeutung 
bei den Bemühungen um die Verhütung der Verbreitung von 
Kernwaffen und die Förderung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit begrüßt hat, 

 ferner unter Hinweis darauf, dass die Generalkonferenz der 
Organisation für das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika 
und der Karibik 1990, 1991 und 1992 einen Katalog von Ände-
rungen152 des Tlatelolco-Vertrags151 gebilligt und zur Unter-
zeichnung aufgelegt hat, mit dem Ziel, das volle Inkrafttreten die-
ses Rechtsakts zu ermöglichen, 

 unter Hinweis auf die Resolution C/E/RES.27 des Rates der 
Organisation für das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika 
und der Karibik153, worin der Rat verlangt hat, dass die Zusam-
menarbeit und die Abstimmung mit anderen kernwaffenfreien 
Zonen gefördert wird, 

 mit Befriedigung feststellend, dass der Tlatelolco-Vertrag nun 
für zweiunddreißig souveräne Staaten der Region in Kraft ist, 

 sowie mit Befriedigung feststellend, dass Kolumbien am 
18. Januar 1999 und Costa Rica am 20. Januar 1999 ihre Ratifi-
kationsurkunden betreffend die von der Generalkonferenz der 
Organisation für das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika 
und der Karibik in ihren Resolutionen 267 (E-V) vom 3. Juli 
1990, 268 (XII) vom 10. Mai 1991 und 290 (E-VII) vom 
26. August 1992 gebilligten Änderungen des Tlatelolco-Vertrags 
hinterlegt haben, 

 ferner mit Befriedigung feststellend, dass der Tlatelolco-
Vertrag in seiner geänderten Fassung für Argentinien, Barbados, 
Brasilien, Chile, Costa Rica, Guyana, Jamaika, Kolumbien, Me-
xiko, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay und Venezuela voll in 
Kraft ist, 

 1. begrüßt die konkreten Schritte, die einige Länder der 
Region im Laufe des vergangenen Jahres unternommen haben, 
um die mit dem Vertrag über das Verbot von Kernwaffen in La-
teinamerika und der Karibik (Tlatelolco-Vertrag)151 geschaffene 
Rechtsordnung für die militärische Entnuklearisierung zu festi-
gen; 

 2. fordert die Länder der Region nachdrücklich auf, so-
weit nicht bereits geschehen, ihre Ratifikationsurkunden betref-
fend die von der Generalkonferenz der Organisation für das Ver-
bot von Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik in ihren 
Resolutionen 267 (E-V), 268 (XII) und 290 (E-VII) gebilligten 
Änderungen des Tlatelolco-Vertrags zu hinterlegen; 
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 3. beschließt, den Punkt "Festigung der mit dem Vertrag 
über das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und der Kari-
bik (Tlatelolco-Vertrag) geschaffenen Rechtsordnung" in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer fünfundfünfzigsten Tagung aufzu-
nehmen. 

RESOLUTION 54/61 

Auf der 69. Plenarsitzung am 1. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/570)  

54/61. Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, 
Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biolo-
gischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über 
die Vernichtung solcher Waffen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über das voll-
ständige und wirksame Verbot bakteriologischer (biologischer) 
Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung sol-
cher Waffen, 

 mit Genugtuung feststellend, dass dem Übereinkommen über 
das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakterio-
logischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über 
die Vernichtung solcher Waffen154 einhundertdreiundvierzig Ver-
tragsstaaten angehören, darunter alle ständigen Mitglieder des Si-
cherheitsrats, 

 eingedenk dessen, dass sie alle Vertragsstaaten des Überein-
kommens aufgefordert hat, sich an der Umsetzung der Empfeh-
lungen der Überprüfungskonferenzen, insbesondere auch an dem 
in der Schlusserklärung der Dritten Konferenz der Vertragspar-
teien zur Überprüfung des Übereinkommens über das Verbot der 
Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer (bio-
logischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernich-
tung solcher Waffen155 vereinbarten Informations- und Datenaus-
tausch, zu beteiligen und dem Generalsekretär die entsprechen-
den Informationen und Daten nach dem einheitlichen Verfahren 
jährlich spätestens bis zum 15. April zur Verfügung zu stellen, 

 unter Hinweis auf ihre am 15. Dezember 1994 ohne Abstim-
mung verabschiedete Resolution 49/86, in der sie den am 
30. September 1994 im Konsens verabschiedeten Schlussbericht 
der Sonderkonferenz der Vertragsstaaten des Übereinkom-
mens156 begrüßt hat, worin die Vertragsstaaten übereingekom-
men sind, eine allen Vertragsstaaten offen stehende Ad-hoc-
Gruppe einzusetzen, mit dem Auftrag, geeignete Maßnahmen, 
namentlich auch mögliche Verifikationsmaßnahmen, und Ent-
würfe von Vorschlägen zur Stärkung des Übereinkommens zu 
prüfen, die gegebenenfalls in ein den Vertragsstaaten zur Prüfung 
zu unterbreitendes rechtsverbindliches Dokument aufzunehmen 
wären, 
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